
 
 

Zwischenbilanz der Dachorganisation der Frauenhäuser Schweiz 
und Liechtenstein (DAO) zur Roadmap Häusliche Gewalt von Bund 
und Kantonen 
 
Hinsichtlich der Zwischenbilanz zur Roadmap Häusliche Gewalt von Bund und 
Kantonen hält die DAO Folgendes fest: 

- Es braucht genügend nachhaltig finanzierte Schutzplätze für Frauen und 
Kinder, die von häuslicher Gewalt betroffen sind, in den Frauenhäusern. 

- Es braucht eine adäquate finanzielle Abgeltung der Leistungen für Kinder 
in den Frauenhäusern, denn Frauenhäuser sind auch Kinderhäuser. 

- Für die nationale Hotline für Gewaltbetroffene der Konferenz der 
kantonalen Sozialdirektorinnen und Sozialdirektoren (SODK) braucht es 
in den Kantonen eine professionelle Lösung, bei welcher die 
Frauenhäuser mit ihren Kompetenzen einbezogen werden.  

 
Diese Forderungen gründen auf einer Umfrage, welche die DAO im April 2023 bei den 
22 Frauenhäusern der Schweiz zur Umsetzung der zehn Handlungsfelder der 
Roadmap in den Kantonen durchführte. Das Frauenhaus Liechtenstein als 23. Mitglied 
wurde bei der Umfrage nicht berücksichtigt. In der vorgegebenen Zeit gingen 17 
Antworten1 ein.  
 

Genügend finanzierte Plätze in den Frauenhäusern 
In 10 Kantonen gibt es Anstrengungen, um mehr Schutzplätze in Frauenhäusern mit 
entsprechender Finanzierung zu schaffen. Dies bedeutet jedoch, dass Plätze fehlen 
und die Finanzierung derselben noch nicht genügend gewährleistet ist. Die fehlende 
Anzahl Plätze spiegelt sich auch in der Statistik der DAO von 2022 wider: Der 
Schweizer Bevölkerung (8.739 Millionen per 31.12.2021) werden durch die DAO-
Frauenhäuser 0.23 Familienzimmer pro 10'000 Einwohner:innen zur Verfügung 
gestellt. Somit unterschreitet die Schweiz das vom Europarat empfohlene Angebot von 
einem Familienzimmer pro 10‘000 Einwohner:innen.2  

 

Adäquate finanzielle Abgeltung der kinderbezogenen Leistungen in den 
Frauenhäuern 
Die Umfrage zeigt deutlich, dass wenig finanzielle Unterstützung für Kinderleistungen 
in den Frauenhäusern besteht. Unter Kinderleistungen ist gemäss Leistungskatalog 
Frauenhäuser der SODK3 Folgendes zu verstehen: Beratung der Kinder, 
Gruppenangebote (Betreuung und Animation im Frauenhaus) und die Koordination 
zwischen den involvierten Akteur:innen. Die fehlende Unterstützung entspricht weder 
den Empfehlungen der SODK zur Finanzierung von Frauenhäusern und zur 

 
1 Die Antworten stammen teilweise von Frauenhäusern aus demselben Kanton.  
2 Europarat (2011). Explanatory Report to the Council of Europe Convention on preventing and combating 
violence against women and domestic violence. 
https://www.istat.it/it/files/2017/11/ExplanatoryreporttoIstanbulConvention.pdf 
3 https://ch-sodk.s3.amazonaws.com/media/files/2016_05_19_SODK_Leistungskatalog_Frauenhäuser_d.pdf 



 
 

Ausgestaltung von Anschlusslösungen4 noch den Anforderungen der Istanbul-
Konvention.5  
 

Zentrale nationale Telefonnummer für Opfer von Straftaten 
Zur Errichtung einer zentralen schweizweiten Telefonnummer gemäss dem 
Umsetzungskonzept der SODK6 gibt es in den Kantonen unterschiedliche Haltungen 
hinsichtlich deren Umsetzung (Zusammenarbeit mit Frauenhäusern oder der 
Dargebotenen Hand 143). Nicht in allen Kantonen werden die Frauenhäuser in die 
Überlegungen miteinbezogen, obwohl die Istanbul-Konvention eine Zusammenarbeit 
mit NGO's vorgibt. Die DAO befürwortet in diesem Zusammenhang eine professionelle 
Lösung in Zusammenarbeit mit den Frauenhäusern der Regionen sowie ausreichende 
finanzielle und personelle Ressourcen. 
 
 
 
 

Kontaktperson 
Marlies Haller, Vorstand der DAO (www.frauenhaeuser.ch), Geschäftsführerin der 
Stiftung gegen Gewalt an Frauen und Kindern7, haller@stiftung-gegen-gewalt.ch, 031 
312 12 90 
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Die Dachorganisation der Frauenhäuser Schweiz und Liechtenstein setzt sich mit ihren 
24 Mitgliedern8 – den 24 Frauenhäuser der Schweiz und Liechtenstein – parteilich für 
von häuslicher Gewalt betroffene Frauen und deren Kinder ein. Mit ihrem jahrelangen 
Wissen zu häuslicher Gewalt und Gewalt gegen Frauen steht sie Medien, politischen 
Stellen sowie kantonalen und nationalen Institutionen als Anlaufstelle zur Verfügung. 
Daneben koordiniert und fördert sie den Austausch zwischen den Frauenhäusern 

 

 
4 https://ch-
sodk.s3.amazonaws.com/media/files/2663f19d/e81e/4113/9bd9/555d1e6754ae/SODK_Empfehlung_Frauenhaeu
ser_DE_GzA_210528.pdf 
5 https://rm.coe.int/16806b076a 
6 https://ch-
sodk.s3.amazonaws.com/media/files/9b465749/7cd5/4b35/a522/761cf99d2d7c/Umsetzungskonzept_zentrale_Tel
nummer_Opferhilfe_31.5..pdf  
7 https://stiftung-gegen-gewalt.ch/wsp/ 
8 Ab Mai 2023 zählt die DAO neu 24 Mitglieder.   
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